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BEGRÜNDUNG 

1. EINLEITUNG  

1.1 Hintergrund des Vorschlags 

Am 17. Juli 2006 legte die Kommission auf der Grundlage von Artikel 61 Buchstabe c und 
Artikel 67 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (jetzt: 
Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)) 
einen Vorschlag1 für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2201/20032 im Hinblick auf die Zuständigkeit in Ehesachen und zur Einführung von 
Vorschriften betreffend das anwendbare Recht in diesem Bereich („Rom III“) vor. Die 
Verordnung hätte vom Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig 
angenommen werden müssen. Die Stellungnahme des Europäischen Parlaments erfolgte am 
21. Oktober 20083.  

Der Kommissionsvorschlag lag dem Ausschuss für Zivilrecht (Rom III) seit Oktober 2006 zur 
Prüfung vor. Es zeigte sich jedoch, dass bei keiner der vorgeschlagenen kollisionsrechtlichen 
Regelungen und Ausnahmen Einstimmigkeit erzielt werden konnte. Der Rat nahm 
dementsprechend auf seiner Tagung vom 5./6. Juni 2008 zur Kenntnis, dass keine einhellige 
Bereitschaft zur Weiterarbeit an der Verordnung Rom III besteht und dass es unüberwindbare 
Schwierigkeiten gibt, die zu diesem Zeitpunkt und in absehbarer Zukunft eine einmütige 
Zustimmung unmöglich machen. Er stellte fest, dass die Ziele der Verordnung Rom III unter 
Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der Verträge nicht in einem vertretbaren 
Zeitraum verwirklicht werden können. 

Am 25. Juli 2008 nahm der Rat zur Kenntnis, dass mindestens acht Mitgliedstaaten die 
Absicht hatten, die Kommission zur Vorlage eines Vorschlags für eine Verstärkte 
Zusammenarbeit aufzufordern, und dass andere Mitgliedstaaten sich im Anschluss an den 
Vorschlag der Kommission möglicherweise an dieser Zusammenarbeit beteiligen würden. Ein 
Vorschlag der Kommission, der es jeder Delegation ermöglicht, endgültig für sich zu 
entscheiden, ob eine Verstärkte Zusammenarbeit zweckmäßig ist und ob sie sich daran 
beteiligen möchte, kann dem Rat nur auf offiziellen Antrag der betreffenden Mitgliedstaaten 
hin vorgelegt werden. Ein etwaiger von mindestens acht Mitgliedstaaten an die Kommission 
gerichteter Antrag auf Vorlage eines Vorschlags für eine Verstärkte Zusammenarbeit würde 
dem weiteren Verfahren und insbesondere der vom Rat zu erteilenden Genehmigung nicht 
vorgreifen.  

Am 28. Juli und 12. August 2008 sowie am 12. Januar 2009 teilten zehn Mitgliedstaaten4 der 
Kommission mit, dass sie die Absicht hätten, untereinander im Bereich des anwendbaren 

                                                 
1 KOM(2006) 399. 
2 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die 
elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (ABl. L 338 vom 
23.12.2003, S. 1). 

3 ABl. C 15 E vom 21.1.2010, S. 128. 
4 Bulgarien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Ungarn, Österreich, Rumänien und 

Slowenien. 
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Rechts in Ehesachen eine Verstärkte Zusammenarbeit zu begründen, und ersuchten die 
Kommission, dem Rat einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. 

Mit dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Ermächtigung zu einer Verstärkten 
Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes (Ehetrennung) anzuwendenden Rechts und dem vorliegenden Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates zur Begründung dieser Verstärkten Zusammenarbeit, die von der 
Kommission gleichzeitig angenommen worden sind, ist die Kommission dem Antrag der zehn 
Mitgliedstaaten, die nachfolgend als „teilnehmende Mitgliedstaaten“ bezeichnet werden, 
nachgekommen. Der Beschlussvorschlag enthält eine detaillierte Würdigung der rechtlichen 
Voraussetzungen und Zweckmäßigkeit einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf 
die Ehescheidung und Ehetrennung anzuwendenden Rechts. 

2. GRÜNDE UND ZIELE DES VORSCHLAGS 

2.1 Größere Rechtssicherheit und bessere Berechenbarkeit  

Die beträchtlichen Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Rechtsordnungen, 
insbesondere beim Kollisionsrecht, bewirken in Ehesachen mit internationalem Bezug eine 
erhebliche Rechtsunsicherheit. Wegen der großen Unterschiede zwischen den 
Kollisionsnormen der Mitgliedstaaten sowie deren Komplexität können Ehepaare mit 
internationalem Hintergrund kaum absehen, welches Recht für sie in Scheidungs- oder 
Trennungsverfahren gilt. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten bieten den Ehegatten überdies 
keinerlei Möglichkeit, das auf diese Verfahren anzuwendende Recht zu wählen, was dazu 
führen kann, dass eine Rechtsordnung zur Anwendung kommt, zu der die Ehegatten nur eine 
lose Verbindung haben mit dem Ergebnis, dass der Ausgang des Verfahrens ihren legitimen 
Erwartungen nicht gerecht wird. Einer gütlichen Einigung ist dies ebenfalls nicht förderlich.  

Ziel dieses Verordnungsvorschlags, der sich dabei auf die wesentlichen Teile der Begründung 
des Verordnungsvorschlags der Kommission vom 17. Juli 2006 („Rom III“) stützt, ist die 
Bereitstellung eines klaren Rechtsrahmens für das anzuwendende Recht in Scheidungs- und 
Trennungssachen in der Europäischen Union, der den Parteien eine gewisse Freiheit bei der 
Wahl des anzuwendenden Rechts bietet. Die Verstärkte Zusammenarbeit erstreckt sich im 
Unterschied zum ursprünglichen Kommissionsvorschlag nur auf das anzuwendende Recht 
und nicht auf die gerichtliche Zuständigkeit, wie im ursprünglichen Vorschlag vorgesehen. 
Auf diese Weise wird das geltende EU-Recht in Gestalt der Verordnung (EG) Nr.°2201/2003 
nicht angetastet. Artikel 20e-1, der vom Ausschuss für Zivilrecht (ROM III)5 vorgeschlagen 
worden war, wurde in den vorliegenden Verordnungsvorschlag nicht übernommen, da dieser 
Artikel im Wesentlichen eine Zuständigkeitsvorschrift enthält und in engem Zusammenhang 
mit Artikel 7a über die Notzuständigkeit (forum necessitatis) steht, der ebenfalls 
ausgenommen wurde, weil auch er die gerichtliche Zuständigkeit betrifft. 

2.2 Mehr Flexibilität durch Einführung einer gewissen Parteiautonomie 

Die Parteiautonomie ist in Ehesachen äußerst begrenzt. Der Vorschlag bietet eine gewisse 
Lockerung insofern, als den Ehegatten die Möglichkeit eingeräumt wird, ihr Scheidungs- oder 
Trennungsverfahren unter bestimmten Umständen einem anderen Recht zu unterwerfen. 
Diese Rechtswahl beschränkt sich allerdings auf Rechtsordnungen, zu denen die Ehe einen 

                                                 
5 Dok. 9712/08 des Rates der Europäischen Union. 
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engen Bezug aufweist. Damit wird ausgeschlossen, dass Rechtsordnungen zur Anwendung 
gelangen, zu denen die Ehegatten wenig oder gar keinen Bezug haben.  

Insbesondere bei einer Scheidung in gegenseitigem Einvernehmen ist es von Vorteil, wenn 
sich die Ehegatten bezüglich des anzuwendenden Rechts untereinander einigen können. 
Ehepaare hätten so einen starken Anreiz, die Folgen einer etwaigen Auflösung der 
Ehegemeinschaft im Voraus zu regeln. Dies würde Scheidungen in gegenseitigem 
Einvernehmen erleichtern, was für Ehepaare mit Kindern besonders wichtig ist. Die 
Verordnung „Rom III“ würde auch zur Integration von Drittstaatsangehörigen beitragen, 
indem sie ihnen die Möglichkeit gibt, das Recht ihrer Staatsangehörigkeit durch das an ihrem 
neuen Wohnsitz geltende Recht zu ersetzen.  

Gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass sich die Ehegatten der Tragweite ihrer Entscheidung 
bewusst sind und dass der schwächere Ehepartner geschützt wird. 

2.3 Den „Wettlauf zu den Gerichten“ verhindern 

Der Vorschlag geht auch das Problem des „Wettlaufs zu den Gerichten“ an, bei dem ein 
Ehegatte alles daran setzt, die Scheidung zuerst einzureichen, um sicherzugehen, dass sich das 
Verfahren nach einer Rechtsordnung richtet, die vor allem seine Interessen schützt. Dies kann 
dazu führen, dass ein Recht angewandt wird, zu dem der andere Ehegatte nur einen geringen 
Bezug hat oder das seinen Interessen nicht Rechnung trägt, was eine gütliche Einigung der 
Ehegatten erschwert und wenig Zeit für eine Mediation lässt. Durch die Einführung 
harmonisierter Kollisionsnormen dürfte die Gefahr eines „Wettlaufs zu den Gerichten“ 
deutlich geringer werden, da jedes in den teilnehmenden Mitgliedstaaten angerufene Gericht 
das auf der Grundlage gemeinsamer Normen bestimmte Recht anwenden würde.  

Unterbleibt eine Rechtswahl, würde das Recht zur Anwendung kommen, das sich nach 
bestimmten Anknüpfungskriterien bestimmt, wobei Hauptanknüpfungspunkt der gewöhnliche 
Aufenthalt der Ehegatten ist, was gewährleistet, dass das Scheidungs- oder 
Trennungsverfahren einem Recht unterliegt, zu dem beide Ehegatten einen engen Bezug 
haben. Für Ehepaare wie für Rechtsanwender bedeutet dies eine größere Rechtssicherheit und 
bessere Berechenbarkeit.  

Die mangels Rechtswahl geltende Kollisionsnorm soll den schwächeren Ehepartner schützen, 
da sie ungeachtet des angerufenen Gerichts dem Recht am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts 
der Familie vor der Trennung den Vorzug gibt. Damit können die Ehegatten unschwer 
absehen, welches Recht für ihr Scheidungs- oder Trennungsverfahren maßgebend ist. 

3. ANHÖRUNG INTERESSIERTER KREISE UND FOLGENABSCHÄTZUNG DER GEPLANTEN 
VERSTÄRKTEN ZUSAMMENARBEIT 

Der Veröffentlichung des Kommissionsvorschlags vom Juli 2006 ging eine umfassende 
Konsultation der interessierten Kreise voraus. Er unterscheidet sich nicht wesentlich von der 
letzten Fassung des Vorschlags nach den Verhandlungen im Rat, die von der Kommission 
zum Teil übernommen wurde. In dieser Fassung finden sich dieselben Lösungsansätze für das 
auf die Ehescheidung und Ehetrennung anzuwendende Recht (z. B. Rechtswahl, gewöhnlicher 
Aufenthalt der Ehegatten als Hauptanknüpfungspunkt, Ordre-public-Vorbehalt). 

Die Kommission hat ihrem ersten Vorschlag von 2006 eine Folgenabschätzung beigefügt, die 
für die Frage des anwendbaren Rechts nach wie vor relevant ist und auf die im Folgenden 
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Bezug genommen wird6. Mit dem vorliegenden Kommissionsvorschlag soll eine Verstärkte 
Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes anzuwendenden Rechts begründet werden. Das Verfahren der Verstärkten 
Zusammenarbeit darf gemäß Artikel 20 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union 
nur als „letztes Mittel“ herangezogen werden. Eine Verstärkte Zusammenarbeit kann 
demnach von der Kommission nur vorgeschlagen und vom Rat genehmigt werden, wenn es 
sich um Fragestellungen handelt, die der Rat bereits behandelt hat und bei denen er zu dem 
Schluss gelangt ist, dass keine andere Lösung möglich ist, weil „die mit dieser 
Zusammenarbeit angestrebten Ziele von der Union in ihrer Gesamtheit nicht innerhalb eines 
vertretbaren Zeitraums verwirklicht werden können“. Hieraus folgt, dass die Kommission 
weder den Gegenstand der Verstärkten Zusammenarbeit – im vorliegenden Fall das auf die 
Ehescheidung und Ehetrennung anzuwendende Recht – noch die wesentlichen Bestimmungen 
der letzten Fassung des im Rat ausgehandelten Entwurfs ändern kann. Inhaltlich ist der 
Kommissionsvorschlag zur Begründung der Verstärkten Zusammenarbeit auf den 
Anwendungsbereich beschränkt, der in den Anträgen der teilnehmenden Mitgliedstaaten auf 
eine Verstärkte Zusammenarbeit genannt ist, und zwar auf das in Ehesachen anwendbare 
Recht. Eine neue Folgenabschätzung erscheint daher im vorliegenden Fall entbehrlich. 

4. RECHTLICHE ASPEKTE 

4.1 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage des vorliegenden Vorschlags ist Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, dem zufolge der Rat Maßnahmen zum Familienrecht 
mit grenzüberschreitendem Bezug nach Anhörung des Europäischen Parlaments erlassen 
kann.  

Gegenstand des Vorschlags ist das auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes anzuwendende Recht. Dieser Bereich unterliegt dem Familienrecht. Die in diesem 
Vorschlag enthaltenen Kollisionsnormen finden nur auf Sachverhalte mit internationalem 
Bezug Anwendung, d. h. wenn beispielsweise die Eheleute keine gemeinsame 
Staatsangehörigkeit haben, in verschiedenen Mitgliedstaaten leben oder wenn mindestens ein 
Ehegatte nicht die Staatsangehörigkeit des Mitgliedstaats besitzt, in dem die Eheleute leben. 
Damit wird der Forderung in Artikel 81 Absatz 3 AEUV nach einem „grenzüberschreitenden 
Bezug“ entsprochen. 

4.2 Subsidiaritätsprinzip 

Die Ziele des Vorschlags können nur auf Ebene der Europäischen Union gegebenenfalls im 
Wege einer Verstärkten Zusammenarbeit mit gemeinsamen Kollisionsnormen zur 
Bezeichnung des anzuwendenden Rechts verwirklicht werden. Diese Kollisionsnormen 
müssen einheitlich sein, damit die Ziele des Vorschlags, nämlich mehr Rechtssicherheit, eine 
bessere Berechenbarkeit und eine größere Flexibilität für den Bürger, erreicht werden. Ein 
einseitiges Vorgehen der Mitgliedstaaten würde diesen Zielen zuwiderlaufen. In der Frage des 
in Ehesachen anzuwendenden Rechts gibt es derzeit keine internationalen Übereinkünfte, die 
das Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten regeln. Die öffentliche Anhörung und die 
Folgenabschätzung zum Vorschlag der Kommission vom Juli 2006 haben gezeigt, dass die 
Probleme, die mit diesem Vorschlag angegangen werden sollen, größeren Umfangs sind und 

                                                 
6 SEK(2006) 949. 
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jährlich Tausende von Bürgern betreffen. Aufgrund der Art und der Tragweite der 
Problematik lassen sich die Ziele daher nur auf Ebene der EU verwirklichen. 

4.3 Verhältnismäßigkeitsprinzip 

Der vorliegende Vorschlag ist mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip vereinbar, da er sich auf 
das für die Erreichung seiner Ziele unbedingt erforderliche Mindestmaß beschränkt. Für den 
Bürger entsteht weder eine neue finanzielle Belastung noch ein zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand. Für die betroffenen nationalen Behörden ist die zusätzliche Belastung 
gering. 

4.4 Wahl des Rechtsinstruments 

Von der Art und der Zielsetzung des Vorschlags her ist ein Rechtsakt in der Form einer 
Verordnung geboten. Das Erfordernis der Rechtssicherheit und Berechenbarkeit verlangt nach 
klaren, einheitlichen Vorschriften. Die vorgeschlagene Regelung zur Bestimmung des 
anzuwendenden Rechts ist so ausführlich und präzise, dass es keiner Umsetzung in 
innerstaatliches Recht bedarf. Das Ziel der Rechtssicherheit und Berechenbarkeit wäre 
gefährdet, wenn den teilnehmenden Mitgliedstaaten bei der Durchführung dieser 
Bestimmungen ein Ermessensspielraum bliebe. 

4.5 Position des Vereinigten Königreichs, Irlands und Dänemarks 

Das Vereinigte Königreich und Irland nehmen an der Zusammenarbeit in den Bereichen, die 
im Dritten Teil Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erfasst 
sind, nur teil, wenn sie dies gemäß Artikel 3 des Protokolls über die Position des Vereinigten 
Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im 
Anhang zum Vertrag über die Europäische Union und zum Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union schriftlich mitteilen. Dänemark beteiligt sich gemäß den Artikeln 1 und 2 
des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union beigefügten Protokolls über die Position Dänemarks nicht an der 
Annahme dieser Verordnung. Dänemark ist daher weder durch diese Verordnung gebunden 
noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

5. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT, VEREINFACHUNG DER VERFAHREN UND 
VEREINBARKEIT MIT DER POLITIK DER EU IN ANDEREN BEREICHEN 

5.1 Auswirkungen auf den Haushalt 

Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den Unionshaushalt. 

5.2 Vereinfachung der Verfahren 

Der Vorschlag sieht eine Vereinfachung der Verwaltungsverfahren für EU-Bürger wie für 
Rechtsanwender vor. Die Verfahren werden insbesondere durch die Harmonisierung der 
Kollisionsnormen einfacher werden, da für das anwendbare Recht einheitliche Vorschriften 
eingeführt werden, die das bestehende Kollisionsrecht der teilnehmenden Mitgliedstaaten 
ablösen. 
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5.3 Vereinbarkeit mit der Politik und den Zielen der EU in anderen Bereichen 

Der Vorschlag steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die insbesondere 
mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union als allgemeine Grundsätze des EU-
Rechts anerkannt wurden.  

6. ERLÄUTERUNG DER ARTIKEL 

Artikel 1 

Die vorgeschlagene Verordnung soll für alle Sachverhalte gelten, bei denen eine 
Normenkollision besteht, d. h. Sachverhalte, die sich im Unterschied zu einem rein 
innerstaatlichen Lebenssachverhalt durch einen Auslandsbezug auszeichnen und die unter 
Umständen eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufweisen. Die Verordnung 
kommt somit nur in Situationen mit einer internationalen Komponente zum Tragen, d. h. 
wenn beispielsweise die Eheleute nicht dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen, in 
verschiedenen Mitgliedstaaten leben oder wenn mindestens ein Ehegatte nicht die 
Staatsangehörigkeit des Mitgliedstaats besitzt, in dem das Ehepaar lebt („Ehepaare mit 
internationalem Hintergrund“). 

Die vorgeschlagenen Kollisionsnormen beschränken sich auf die Ehescheidung und die 
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes. Sie gelten nicht für Verfahren zur Nichtigerklärung 
einer Ehe, bei denen weder die Parteiautonomie noch die Wahl eines anderen Rechts als die 
lex fori angebracht ist. Die gerichtliche Zuständigkeit für Verfahren zur Nichtigerklärung 
einer Ehe sowie für Scheidungs- und Trennungsverfahren ist in der Verordnung (EG) 
Nr.°2201/2003 geregelt.  

Artikel 2 

Die Verordnung gilt gemäß Artikel 2 universell, d. h. kraft ihrer einheitlichen 
Kollisionsnormen kann das Recht eines teilnehmenden Mitgliedstaats, eines nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaats oder auch das Recht eines Drittstaats zur Anwendung berufen 
werden. Dies ist ein im positiven Kollisionsrecht fest verankerter Grundsatz, der bereits im 
Übereinkommen von Rom aus dem Jahr 1980, in den Haager Übereinkommen sowie in den 
nationalen Kollisionsnormen der teilnehmenden Mitgliedstaaten enthalten ist. Um zu 
verhindern, dass in Scheidungs- oder Trennungssachen ein ausländisches Recht zur 
Anwendung gelangt, das mit den gemeinsamen Werten der Europäischen Union unvereinbar 
ist, wurden Schutzklauseln eingefügt. Verweisen die Kollisionsnormen auf das Recht eines 
anderen Mitgliedstaats, kann das Europäische Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen 
den Gerichten dabei helfen, sich mit dem ausländischen Recht vertraut zu machen.  

Artikel 3 

Die einzelstaatlichen Kollisionsnormen lassen für einen bestimmten Sachverhalt mehrheitlich 
nur eine Lösung zu. Der Vorschlag will den Ehegatten mehr Flexibilität einräumen und ihnen 
die Möglichkeit der Rechtswahl im Falle einer Ehescheidung oder Ehetrennung bieten. Die 
Möglichkeit der Rechtswahl ist beschränkt auf Rechtsordnungen, zu denen die Eheleute durch 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt, 
sofern ein Ehegatte noch dort wohnt, oder durch die Staatsangehörigkeit eines Ehegatten 
einen engen Bezug haben, sowie auf die lex fori.  
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Für die Ehescheidung und die Ehetrennung müssen dieselben Kollisionsnormen gelten, da die 
Trennung in einigen Fällen eine notwendige Vorstufe zur Scheidung ist. Die teilnehmenden 
Mitgliedstaaten, die die Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anerkennen, wenden auf 
die Ehescheidung und die Ehetrennung dieselben Kollisionsnormen an. 

Die größere Parteiautonomie bietet den Ehegatten mehr Rechtssicherheit und macht die 
Situation für sie berechenbarer. Dabei sind allerdings bestimmte Formerfordernisse zu 
beachten, um sicherzustellen, dass sich die Ehegatten der Tragweite ihrer Entscheidung 
bewusst sind und dass der schwächere Ehepartner geschützt wird. Die Kommission teilt die 
Auffassung des Europäischen Parlaments, dass dafür gesorgt werden muss, dass die 
Rechtswahl der Parteien nicht zur Anwendung eines Rechts führt, das mit den Grundrechten 
und dem Recht der Europäischen Union unvereinbar ist. Die Parteien sollen demnach ihr 
Scheidungs- oder Trennungsverfahren nur einem fremden Recht unterwerfen dürfen, das mit 
den gemeinsamen Werten der Europäischen Union vereinbar ist.  

Artikel 4 

In Ermangelung einer Rechtswahl bestimmt sich das anzuwendende Recht nach einer Reihe 
von Anknüpfungspunkten, wobei an erster Stelle der gewöhnliche Aufenthalt der Ehegatten 
steht. Diese einheitliche Regelung gewährleistet eine größere Rechtssicherheit und bessere 
Berechenbarkeit. Durch die Einführung harmonisierter Kollisionsnormen dürfte die Gefahr 
eines „Wettlaufs zu den Gerichten“ deutlich geringer werden, da jedes in den teilnehmenden 
Mitgliedstaaten angerufene Gericht das auf der Grundlage gemeinsamer Vorschriften 
bestimmte Recht anwenden würde.  

Da als Hauptanknüpfungspunkt der gewöhnliche Aufenthalt der Ehegatten gilt oder ihr letzter 
gewöhnlicher Aufenthalt, sofern einer von ihnen noch dort wohnt, dürfte in der 
überwiegenden Zahl der Fälle die lex fori zur Anwendung gelangen (allerdings nicht in allen 
Fällen, z. B. wenn einer der Ehegatten in seinen Heimatstaat zurückkehrt und dort gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 ein Gericht anruft). Die Fälle, in denen fremdes Recht zur 
Anwendung gelangt, sind somit begrenzt. 

Artikel 5 

Mit diesem Artikel soll eine Ungleichbehandlung der Ehegatten verhindert werden. In 
bestimmten Fällen, in denen das anzuwendende Recht eine Scheidung nicht zulässt oder 
einem Ehegatten aufgrund seiner Geschlechtszugehörigkeit keinen gleichberechtigten Zugang 
zu einem Scheidungs- oder Trennungsverfahren gewährt, ist das Recht des angerufenen 
Gerichts maßgebend.  

Artikel 6 

Wäre die Möglichkeit der Rück- oder Weiterverweisung gegeben, wäre damit das Ziel der 
Rechtssicherheit wieder in Frage gestellt. Verweisen die einheitlichen Kollisionsnormen auf 
eine bestimmte Rechtsordnung, bedeutet dies folglich, dass die materiellrechtlichen 
Bestimmungen dieses Rechts zum Tragen kommen und nicht dessen Internationales 
Privatrecht. 

Artikel 7 

Die Gerichte können sich mit Hilfe des Ordre-public-Vorbehalts über das ausländische Recht, 
auf das die Kollisionsnormen verweisen, hinwegsetzen, wenn die Anwendung dieses 
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ausländischen Rechts in einem bestimmten Fall gegen die öffentliche Ordnung (‚ordre 
public’) am Ort des angerufenen Gerichts verstößt. Mit dem Ausdruck ‚offensichtlich 
unvereinbar’ soll klargestellt werden, dass der Rückgriff auf den Ordre-public-Vorbehalt die 
Ausnahme bleiben muss.  

Artikel 8 

Umfasst ein Staat mehrere Gebietseinheiten, die eigene Rechtsnormen für Scheidungs- und 
Trennungssachen haben, muss die Verordnung auch im Fall einer Normenkollision zwischen 
diesen Gebietseinheiten Anwendung finden, um für Berechenbarkeit und Rechtssicherheit zu 
sorgen und die einheitliche Anwendung des EU-Rechts auf alle Sachverhalte sicherzustellen, 
bei denen eine Verbindung zum Recht mehrerer Staaten besteht. 

Artikel 9 

Dieser Artikel stellt sicher, dass die Bürger über die Regelungen informiert werden, die in den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten für Eheverträge gelten. Die Kommission wird diese 
Informationen auf der Website des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und 
Handelssachen bereitstellen. 

Artikel 10 

Dieser Artikel regelt, ab welchem Zeitpunkt die einzelnen Verordnungsbestimmungen 
anwendbar sind. 

Artikel 11 

Mit der vorgeschlagenen Regelung soll ein gerechter Ausgleich zwischen den internationalen 
Verpflichtungen der teilnehmenden Mitgliedstaaten und dem Ziel, einen echten europäischen 
Rechtsraum zu schaffen, hergestellt werden. Absatz 1 erlaubt den teilnehmenden 
Mitgliedstaaten, weiterhin die Kollisionsnormen bilateraler oder multilateraler Übereinkünfte 
anzuwenden, denen sie zum Zeitpunkt der Annahme dieser Verordnung angehören. Die 
parallele Anwendung zweier Kollisionsrechtssysteme – die Kollisionsregeln aus 
internationalen Übereinkünften und die Kollisionsnormen des vorliegenden 
Verordnungsvorschlags – wäre jedoch dem europäischen Rechtsraum abträglich. 

Artikel 12 und 13 
Die Artikel über die Revision der Verordnung, ihr Inkrafttreten und ihre Anwendung sind 
Standardvorschriften. 
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2010/0067 (CNS) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG (EU) DES RATES 

zur Begründung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die 
Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 81 Absatz 3, 

gestützt auf den Beschluss [...] des Rates vom [...] über die Ermächtigung zu einer Verstärkten 
Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes anzuwendenden Rechts7, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Vorschlags an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments8, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses9, 

gemäß dem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Union hat sich zum Ziel gesetzt, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts, in dem der freie Personenverkehr gewährleistet ist, zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. Zum schrittweisen Aufbau eines solchen Raums muss die Union 
im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen, die einen 
grenzüberschreitenden Bezug aufweisen, Maßnahmen erlassen. 

(2) Der Rat legt gemäß Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union Maßnahmen zum Familienrecht mit grenzüberschreitendem 
Bezug fest. 

                                                 
7 ABl. L […] vom …, S. […]. 
8 ABl. C […] vom […], S. […]. 
9 ABl. C […] vom […], S. […]. 
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(3) Die Kommission nahm am 14. März 2005 ein Grünbuch über das anzuwendende 
Recht und die gerichtliche Zuständigkeit in Scheidungssachen an. Auf der Grundlage 
dieses Grünbuchs fand eine umfassende öffentliche Konsultation zu möglichen 
Lösungen für die Probleme statt, die beim derzeitigen Sachstand auftreten können. 

(4) Am 17. Juli 2006 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 im Hinblick auf die 
Zuständigkeit in Ehesachen und zur Einführung von Vorschriften betreffend das 
anwendbare Recht in diesem Bereich vor. 

(5) Auf seiner Tagung vom 5./6. Juni 2008 in Luxemburg stellte der Rat fest, dass dieser 
Vorschlag nicht auf einhellige Zustimmung stößt und es unüberwindbare 
Schwierigkeiten gibt, die zurzeit und in absehbarer Zukunft eine einmütige 
Zustimmung unmöglich machen. Er stellte ferner fest, dass die Ziele der Verordnung 
unter Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der Verträge nicht in einem 
vertretbaren Zeitraum verwirklicht werden können. 

(6) In der Folge teilten Bulgarien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, 
Ungarn, Österreich, Rumänien und Slowenien der Kommission mit, dass sie die 
Absicht hätten, untereinander im Bereich des anzuwendenden Rechts in Ehesachen 
eine Verstärkte Zusammenarbeit zu begründen, und ersuchten die Kommission, dem 
Rat einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. 

(7) Der Rat hat am [...] den Beschluss [...] über die Ermächtigung zu einer Verstärkten 
Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung 
des Ehebandes anzuwendenden Rechts erlassen.  

(8) Gemäß Artikel 328 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union steht eine Verstärkte Zusammenarbeit bei ihrer Begründung allen 
Mitgliedstaaten offen, sofern sie die in dem hierzu ermächtigenden Beschluss 
gegebenenfalls festgelegten Teilnahmevoraussetzungen erfüllen. Dies gilt auch zu 
jedem anderen Zeitpunkt, sofern sie neben den genannten Voraussetzungen auch die in 
diesem Rahmen bereits erlassenen Rechtsakte beachten. 

(9) Die Verordnung soll einen klaren, umfassenden Rechtsrahmen für das auf die 
Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendende Recht in 
den teilnehmenden Mitgliedstaaten vorgeben, der den Bürgern in Bezug auf 
Rechtssicherheit, Berechenbarkeit und Flexibilität sachgerechte Lösungen garantiert 
und Situationen vermeidet, in denen ein Ehegatte alles daran setzt, die Scheidung 
zuerst einzureichen, um sicherzugehen, dass sich das Verfahren nach einer 
Rechtsordnung richtet, die seine Interessen seiner Ansicht nach besser schützt. 

(10) Um den Geltungsbereich der Verordnung genau abzugrenzen, muss angegeben 
werden, welche Mitgliedstaaten sich an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligen.  

(11) Für die Anwendung dieser Verordnung sollte es unerheblich sein, welches Gerichts 
angerufen wird.  

(12) Um den Ehegatten die Möglichkeit zu bieten, das Recht zu wählen, zu dem sie einen 
engen Bezug haben, oder in Ermangelung einer Rechtswahl dafür zu sorgen, dass 
dieses Recht auf ihre Ehescheidung oder Trennung ohne Auflösung des Ehebandes 
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angewandt wird, sollte dieses Recht auch dann zum Tragen kommen, wenn es nicht 
das Recht eines teilnehmenden Mitgliedstaats ist. Ist das Recht eines anderen 
Mitgliedstaats anzuwenden, kann das mit Entscheidung 2001/470/EG des Rates vom 
28. Mai 200110 eingerichtete Europäische Justizielle Netz für Zivil- und 
Handelssachen den Gerichten dabei helfen, sich mit dem ausländischen Recht vertraut 
zu machen. 

(13) Eine erhöhte Mobilität der Bürger erfordert gleichermaßen mehr Flexibilität und mehr 
Rechtssicherheit. Um diesem Ziel zu entsprechen, sollte die Verordnung die 
Parteiautonomie bei der Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes 
stärken und den Parteien in gewissen Grenzen die Möglichkeit geben, das in ihrem 
Fall anzuwendende Recht zu bestimmen. Diese Möglichkeit sollte sich nicht auf die 
Ungültigerklärung einer Ehe erstrecken, da die Ungültigerklärung in engem 
Zusammenhang mit den Voraussetzungen für die Gültigkeit der Ehe steht; in diesem 
Fall wäre eine Rechtswahl unangebracht. 

(14) Die Ehegatten sollten als auf die Ehescheidung oder Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes anzuwendendes Recht das Recht eines Landes wählen können, zu dem sie 
einen besonderen Bezug haben, oder das Recht des angerufenen Gerichts (lex fori). 
Die Rechtswahl der Ehegatten muss mit den Grundrechten vereinbar sein, wie sie in 
den EU-Verträgen und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
niedergelegt sind. Die Möglichkeit, das bei Ehescheidung und Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes anzuwendende Recht zu bestimmen, darf nicht dem 
Kindeswohl zuwiderlaufen.  

(15) Für die Ehegatten ist es wichtig, dass sie vor der Rechtswahl auf aktuelle 
Informationen über die wesentlichen Aspekte sowohl des innerstaatlichen Rechts als 
auch des Rechts der Europäischen Union und der Verfahren bei Ehescheidung und 
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes zugreifen können. Um den Zugang zu 
entsprechenden sachdienlichen Informationen zu gewährleisten, werden die 
Informationen, die der Öffentlichkeit auf der durch Entscheidung 2001/470/EG des 
Rates eingerichteten Website zur Verfügung stehen, regelmäßig von der Kommission 
aktualisiert. 

(16) Die Verordnung sieht als wesentlichen Grundsatz vor, dass die Ehegatten ihre 
Rechtswahl in voller Sachkenntnis treffen. Jeder Ehegatte sollte sich genau über die 
rechtlichen und sozialen Folgen der Rechtswahl im Klaren sein. Die Rechte und die 
Chancengleichheit der beiden Ehegatten dürfen durch die Möglichkeit einer 
einvernehmlichen Rechtswahl nicht beeinträchtigt werden. Die nationalen Gerichte 
sollten wissen, dass es darauf ankommt, dass die Ehegatten ihre 
Rechtswahlvereinbarung in voller Kenntnis der Rechtsfolgen schließen. 

(17) Es sollte dafür Sorge getragen werden, dass sich die Ehegatten der Tragweite ihrer 
Rechtswahl bewusst sind. Die Vereinbarung über die Rechtswahl bedarf zumindest 
der Schriftform und muss mit dem Datum und der Unterschrift der beiden Parteien 
versehen sein. Sieht das Recht des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem beide 
Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, zusätzliche Formvorschriften vor, 
sollten diese eingehalten werden. Beispielsweise könnten derartige zusätzliche 

                                                 
10 ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 25. 
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Formvorschriften in einem teilnehmenden Mitgliedstaat bestehen, in dem die 
Rechtswahlvereinbarung Bestandteil des Ehevertrags ist. 

(18) Eine Vereinbarung zur Bestimmung des anzuwendenden Rechts sollte spätestens bei 
Anrufung des Gerichts geschlossen und geändert werden können sowie gegebenenfalls 
im Laufe des Verfahrens, wenn das Recht des Staates des angerufenen Gerichts dies 
vorsieht. In diesem Fall sollte es genügen, wenn die Rechtswahl vom Gericht im 
Einklang mit dem Recht des Staates des angerufenen Gerichts zu Protokoll genommen 
wird. 

(19) Für den Fall, dass keine Rechtswahl getroffen wurde, sollte die Verordnung im 
Interesse der Rechtssicherheit und Berechenbarkeit und um zu vermeiden, dass ein 
Ehegatte alles daran setzt, die Scheidung zuerst einzureichen, um sicherzugehen, dass 
sich das Verfahren nach einer Rechtsordnung richtet, die seine Interessen seiner 
Ansicht nach besser schützt, harmonisierte Kollisionsnormen einführen, die sich auf 
Anknüpfungspunkte stützen, die einen engen Bezug der Ehegatten zum 
anzuwendenden Recht gewährleisten. Die Anknüpfungspunkte wurden so gewählt, 
dass die Ehescheidung oder Trennung ohne Auflösung des Ehebandes einem Recht 
unterliegt, zu dem die Ehegatten einen engen Bezug haben, weshalb als 
Hauptanknüpfungspunkt der gewöhnliche Aufenthalt der Ehegatten gilt. 

(20) In bestimmten Fällen, in denen das anzuwendende Recht eine Ehescheidung nicht 
zulässt oder einem der Ehegatten aufgrund seiner Geschlechtszugehörigkeit keinen 
gleichberechtigten Zugang zu einem Scheidungs- oder Trennungsverfahren gewährt, 
sollte jedoch das Recht des angerufenen Gerichts maßgebend sein.  

(21) Aus Gründen des öffentlichen Interesses sollte den Gerichten der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten im Ausnahmefall die Möglichkeit gegeben werden, die Anwendung 
ausländischen Rechts in einer bestimmten Sache zu versagen, wenn seine Anwendung 
mit der öffentlichen Ordnung (ordre public) des Staates des angerufenen Gerichts 
offensichtlich unvereinbar wäre. Die Gerichte sollten jedoch den Ordre-public-
Vorbehalt nicht mit dem Ziel anwenden dürfen, das Recht eines anderen 
Mitgliedstaats auszuschließen, wenn dies gegen die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und insbesondere gegen ihren Artikel 21 verstoßen würde, der 
jede Form der Diskriminierung untersagt. 

(22) Es sollte festgelegt werden, inwieweit die Verordnung in den Staaten und 
teilnehmenden Mitgliedstaaten mit mehreren Gebietseinheiten, in denen die in dieser 
Verordnung behandelten Fragen durch zwei oder mehr Rechtssysteme oder 
Regelwerke geregelt werden, Anwendung findet. 

(23) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich mehr Rechtssicherheit, eine bessere 
Berechenbarkeit und eine größere Flexibilität in Ehesachen mit internationalem 
Hintergrund und damit auch die Erleichterung der Freizügigkeit in der Europäischen 
Union, auf Ebene der Mitgliedstaaten allein nicht hinreichend verwirklicht werden 
können, sondern aufgrund ihres Umfangs und ihrer Wirkungen besser auf 
Unionsebene gegebenenfalls im Wege einer Verstärkten Zusammenarbeit zu erreichen 
sind, darf die Union gemäß dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das 
für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
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(24) Diese Verordnung wahrt die Grundrechte und achtet die Grundsätze, die mit der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgeschrieben wurden, namentlich 
Artikel 21, wonach jede Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der 
Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen 
Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder 
sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
verboten ist. Bei der Anwendung dieser Verordnung müssen die Gerichte der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten diese Rechte und Grundsätze achten – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Kapitel I - Anwendungsbereich 

Artikel 1 
Anwendungsbereich 

1. Diese Verordnung gilt für die Ehescheidung und die Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes in Fällen, die eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufweisen. 

2. Im Sinne dieser Verordnung ist unter „teilnehmendem Mitgliedstaat“ ein Mitgliedstaat 
zu verstehen, der auf der Grundlage des Beschlusses [...] des Rates vom [...] über die 
Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung 
und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts an der Verstärkten 
Zusammenarbeit in diesem Bereich teilnimmt. 

Artikel 2 
Universelle Anwendung 

Das nach dieser Verordnung bezeichnete Recht ist auch dann anzuwenden, wenn es nicht das 
Recht eines teilnehmenden Mitgliedstaats ist. 

Kapitel II – Einheitliche Kollisionsnormen für das auf die 
Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes 

anzuwendende Recht 

Artikel 3 
Rechtswahl 

1. Die Ehegatten können das auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes anzuwendende Recht einvernehmlich im Wege einer Vereinbarung bestimmen, 
soweit dieses Recht mit den in den EU-Verträgen und in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankerten Grundrechten und dem Ordre-public-Vorbehalt vereinbar ist 
und sofern es sich dabei um das Recht eines der folgenden Staaten handelt:  
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a) das Recht des Staates, in dem die Ehegatten zum Zeitpunkt des Abschlusses der 
Vereinbarung ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,  

b) das Recht des Staates, in dem die Ehegatten zuletzt ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hatten, sofern einer von ihnen zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt noch dort hat,  

c) das Recht des Staates, dessen Staatsangehörigkeit ein Ehegatte zum Zeitpunkt des 
Abschlusses der Vereinbarung besitzt,  

d) das Recht des Staates des angerufenen Gerichts. 

2. Unbeschadet des Absatzes 4 kann eine Rechtswahlvereinbarung jederzeit, spätestens 
jedoch bei Anrufung des Gerichts, geschlossen oder geändert werden. 

3. Die Rechtswahlvereinbarung nach Absatz 2 bedarf der Schriftform, sie ist zu datieren 
und von den Ehegatten zu unterzeichnen. Elektronische Übermittlungen, die eine dauerhafte 
Aufzeichnung der Vereinbarung ermöglichen, erfüllen die Schriftform. 

Sieht jedoch das Recht des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem beide Ehegatten zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten, 
zusätzliche Formvorschriften für solche Vereinbarungen vor, sind diese Formvorschriften 
einzuhalten. Haben die Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt in verschiedenen 
teilnehmenden Mitgliedstaaten und sieht das Recht dieser Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Formvorschriften vor, ist die Vereinbarung formgültig, wenn sie den Formvorschriften eines 
dieser Mitgliedstaaten genügt. 

4. Sieht das Recht des Staates des angerufenen Gerichts dies vor, so können die 
Ehegatten das anzuwendende Recht auch im Laufe des Verfahrens vor Gericht bestimmen. In 
diesem Fall nimmt das Gericht die Rechtswahl im Einklang mit seinem Recht zu Protokoll. 

Artikel 4 
In Ermangelung einer Rechtswahl anzuwendendes Recht 

Mangels einer Rechtswahl gemäß Artikel 3 unterliegen die Ehescheidung und die Trennung 
ohne Auflösung des Ehebandes 

a) dem Recht des Staates, in dem beide Ehegatten zum Zeitpunkt der Anrufung des 
Gerichts ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder ersatzweise 

b) dem Recht des Staates, in dem die Ehegatten zuletzt ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hatten, sofern dieser nicht vor mehr als einem Jahr vor Anrufung des Gerichts endete und 
einer der Ehegatten zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts dort noch seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, oder ersatzweise 

c) dem Recht des Staates, dessen Staatsangehörigkeit beide Ehegatten zum Zeitpunkt der 
Anrufung des Gerichts besitzen, oder ersatzweise 

d) dem Recht des Staates des angerufenen Gerichts. 
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Artikel 5 
Anwendung des Rechts des Staates des angerufenen Gerichts 

Sieht das nach Artikel 3 oder 4 anzuwendende Recht eine Ehescheidung nicht vor oder 
gewährt es einem der Ehegatten aufgrund seiner Geschlechtszugehörigkeit keinen 
gleichberechtigten Zugang zur Ehescheidung oder Trennung ohne Auflösung des Ehebandes, 
ist das Recht des Staates des angerufenen Gerichts anzuwenden. 

Artikel 6 
Ausschluss der Rück- und Weiterverweisung 

Unter dem nach dieser Verordnung anzuwendenden Recht eines Staates sind die in diesem 
Staat geltenden Rechtsnormen unter Ausschluss derjenigen des Internationalen Privatrechts zu 
verstehen. 

Artikel 7 
Öffentliche Ordnung (ordre public) 

Die Anwendung einer Vorschrift des nach dieser Verordnung bezeichneten Rechts kann nur 
versagt werden, wenn ihre Anwendung mit der öffentlichen Ordnung (ordre public) des 
Staates des angerufenen Gerichts offensichtlich unvereinbar ist. 

Artikel 8 
Staaten ohne einheitliche Rechtsordnung 

1. Umfasst ein Staat mehrere Gebietseinheiten, von denen jede eigene Rechtsnormen für 
die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes hat, so gilt für die 
Bestimmung des nach dieser Verordnung anzuwendenden Rechts jede Gebietseinheit als 
Staat. 

2. Ein Mitgliedstaat, in dem verschiedene Gebietseinheiten eigene Rechtsnormen für die 
Ehescheidung und die Trennung ohne Auflösung des Ehebandes haben, ist nicht verpflichtet, 
diese Verordnung auf Normenkollisionen anzuwenden, die nur diese Gebietseinheiten 
betreffen. 

Kapitel III - Sonstige Vorschriften  

Artikel 9 
Informationen der teilnehmenden Mitgliedstaaten 

1. Spätestens [drei Monate nach Beginn der Anwendung dieses Artikels] unterrichten die 
Mitgliedstaaten die Kommission gegebenenfalls über 

a) ihre nationalen Formvorschriften für Rechtswahlvereinbarungen und 

b) die Möglichkeit, das anzuwendende Recht gemäß Artikel 3 Absatz 4 zu bestimmen.  
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Die teilnehmenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission alle späteren Änderungen dieser 
Bestimmungen mit. 

2. Die Kommission macht die nach Absatz 1 übermittelten Informationen auf geeignetem 
Wege, insbesondere auf der Website des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und 
Handelssachen, öffentlich zugänglich. 

Artikel 10 
Übergangsbestimmungen 

1. Diese Verordnung gilt für gerichtliche Verfahren und Vereinbarungen nach Artikel 3, 
die nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung gemäß Artikel 13 eingeleitet 
beziehungsweise geschlossen wurden. 

Eine Rechtswahlvereinbarung, die nach dem Recht eines teilnehmenden Mitgliedstaats vor 
Beginn der Anwendung dieser Verordnung geschlossen wurde, ist ebenfalls wirksam, sofern 
sie die Voraussetzungen in Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 1 erfüllt. 

2. Diese Verordnung lässt Rechtswahlvereinbarungen unberührt, die nach dem Recht 
eines teilnehmenden Mitgliedstaats geschlossen wurden, dessen Gerichtsbarkeit vor Beginn 
der Anwendung dieser Verordnung angerufen wurde. 

Artikel 11 
Verhältnis zu bestehenden internationalen Übereinkünften 

1. Diese Verordnung lässt unbeschadet der Verpflichtungen der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten aus Artikel 351 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
die Anwendung bilateraler oder multilateraler Übereinkünfte unberührt, denen ein oder 
mehrere teilnehmende Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Annahme dieser Verordnung 
angehören und die Bereiche betreffen, die in dieser Verordnung geregelt sind. 

2. Ungeachtet des Absatzes 1 geht diese Verordnung im Verhältnis zwischen den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten Übereinkünften vor, denen die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
angehören und die Bereiche betreffen, die in dieser Verordnung geregelt sind. 

Artikel 12 
Revisionsklausel 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss spätestens [fünf Jahre nach Beginn der Anwendung dieser 
Verordnung] einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor. Dem Bericht werden 
gegebenenfalls Vorschläge zur Anpassung dieser Verordnung beigefügt. 
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Kapitel IV - Schlussbestimmungen 

Artikel 13 
Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab […] [Sie wird zwölf Monate nach ihrer Annahme anwendbar], mit Ausnahme des 
Artikels 9, der ab […] gilt [der sechs Monate nach ihrer Annahme anwendbar wird]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den EU-Verträgen 
unmittelbar in den teilnehmenden Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 
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